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Stellungnahme zu Aufstellung des B-Ptan 29 sowie zur Änderung des F-Pians 31 der
Gemeinde Wanderup
Antragstellerin: Gemeinde Wanderup

Sehr geehrter Herr Enders,

der Wasser- und Bodenverband Linnau tetll nach Prüfung der Unterlagen mit, dass das B-Pian-
Gebiet im Bereich des Wasser- und Bodenverbands Linnau belegen ist und sich in diesem
Bereich keine Vorfluter oder Rohrieitung bsfinden. Unter Berücksichtigung der nachfolgenden
Anmerkungen und Hinweise bestehen keine Bedenken gegen die vorliegende Planung. Die
Zustimmung des Verbandes ersetzt Reine wasserrechtllche Genehmigung des Vorhabens
seitens des Kreises. Diese ist gesondert zu beantragen,

Die nachstehenden Anmerkungen und Hinweise sind bei der weiteren Planung einzuhaken:

• Zum Gewässer ist satzungsgemäß der Gewässerschutzstreifen von beidseitig 7 m Breite
ab der BÖschungsoberkante von Bebauungen und neu hergesteliten Wegen freizuhalten.
Neu herzustellende Uberfahrten / Verrohrungen über Verbandsgewässer zur Herstellung
der Zuwegung bedürfen einer wasserrechttichen Cäenehmigung seitens des Kreises. Der
Verband ist daran zu beteitigen.

• Neu herzustellende Kabettrassen sollen gemäß Satzung bei einer Paraltelverfegung einen
Abstand von 7,0 m zu Gewässern (gemessen ab Böschungsoberkante) bzw. zu
RohrieHungsn (gemessen ab Rohrleitungsachse) nicht unterschreiten. Bei Querungen bzw.
UnterRreuzungen von Verbandsanlagen ist ein Abstand zur Gewassersohle /
Rohrleitungssohle von 2 m einzuhalten. Dieser Abstand ist auch auf der gesamten Breite
der 7 m betdseitig des Gewässers einzuhalten. Auch hier ist ein Antrag zur
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wasserrecht lichen Genehmigung bei der unteren Wasserbehörde des Kreises zu sleflsn,
Der Verband Ist entsprechend zu beteiligen.

• Eine Bestandsaufnahme der Gewässer bzw. Rohrleitungen in Form einer Fiimung ist
durchzuführen. Etwaige im Rahmen der Baumaßnahme entstandene Schäden an den
Gewässern bzw, Rohrfeitungen sind zu melden und auf Kosten der Antragstellerin zu
beheben. Ein Abnahmetermin mit dem Wasser- und Bodenverband ist erforderiich,

• Es ist darauf zu achten, dass be! der Herstellung der Zuwegung keine Stoffe Ins Gewässer
eingelragen werden.

• Etwaige betroffene Verbandsanlagen sind durch den Wasser- und Bodenverband im
„Amtlichen wasserwirtschafllichen Gewässerverzeichnis" (AwGV) darstellen zu lassen. Die
Kosten trägt die Antragstellerin.

• Es ist ein Gestattungsvertrag für Gewässerkreuzungen mit Kabeltrassen mit dem Wasser-
und Bodenverband zu schließen.

• Alle Kreuzungen sind nach Abschluss der Baumaßnahme durch Schilder „Kabel kreuzt
Gewässer" zu kennzeichnen.

Wir bitten Sie, uns an der weiteren Planung zu beteiligen sowie unsere Anmerkungen zur
Kenntnis zu nehmen.

Mit freundlichen. Grüßen

'M-^'<- lt. T-

RUürdensen
-Verbahdsvorsteher-
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